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Am 26. Juni 2013 hat die Ofcom (britische audiovisuelle Regulierungsbehörde)
entschieden, dass der Bereich „Everton TV“ auf der Website des Fußballclubs
Everton F.C. kein On Demand Programme Service (Abrufprogrammdienst - ODPS)
sei. Everton hatte beim Ofcom Berufung gegen das Urteil der ATVOD (Koregulierer
für VoD-Dienste) eingelegt, nachdem die ATVOD am 11. April 2012 entschieden
hatte, dass der Bereich „Everton TV“ keinen ODPS darstelle.

Bei der Feststellung, ob eine bestimmte Website oder ein Bereich einer Website
einen ODPS darstellt, müssen nach Section 368A des Communications Act
(Kommunikationsgesetz) zwei Kernkriterien erfüllt sein:

- Hauptzweck ist die Bereitstellung audiovisuellen Materials.

- Die Programme, aus denen der Dienst besteht, sind in Form und Inhalt mit
Programmen vergleichbar, die gewöhnlich in linearen (traditionellen)
Fernsehdiensten enthalten sind.

Die ATVOD hatte entschieden, dass der Hauptzweck von Everton TV die
Bereitstellung von audiovisuellem Material für seine Zuschauer sei. Everton TV sei
eine eigene Marke und stelle einen eigenständigen Dienst bereit. Auch das zweite
Kriterium treffe auf Everton TV zu, da Form und Inhalt des Materials auf der
Website mit traditionellem Fernsehen vergleichbar seien.

Die Ofcom widersprach dieser Ansicht jedoch und stützte sich dabei auf zwei
Referenzentscheidungen: Sun Video und Viva TV. In diesen Entscheidungen
werden Faktoren genannt, die darüber bestimmen, ob der Hauptzweck die
Bereitstellung audiovisuellen Materials ist und ob die Inhalte mit normalen
Fernsehsendungen vergleichbar sind. Zu solchen Faktoren zählen das
Vorhandensein einer eigenen Homepage für die Fernseh-Website, Präsentation
und Stil des Materials sowie die Frage, ob das audiovisuelle Material bei einer
Gesamtbetrachtung als in einen anderen Dienst integriert oder diesem
untergeordnet bezeichnet werden kann. Diese Analyse steht in Einklang mit
leitenden Erwägungsgründen wie Erwägungsgrund 22 der EU-Richtlinie über
audiovisuelle Mediendienste, der in Großbritannien durch den Communications
Act umgesetzt ist.
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Die Ofcom vertrat die Ansicht, das Material von Everton sei dem Zweck
untergeordnet, eine Website bzw. ein "Fanzine" (umgangssprachlich für eine
Zeitschrift für Fans einer bestimmten Aktivität) für die Unterstützer von Everton
bereitzustellen. Bei dem Material handle es sich zwar um audiovisuelles Material,
doch nach Lage der Dinge sei der Inhalt den weiteren Funktionen der Everton-
Website untergeordnet. Das Ofcom prüfte mehr Programme von Everton TV als
die ATVOD und räumte ein, dass die Bereitstellung audiovisuellen Materials
nahezu als Hauptzweck anzusehen sei, doch die kumulative Wirkung des
Materials von Everton sei einem breiteren Zweck untergeordnet.

Die Ofcom analysierte den zweiten Teil des Tests, nämlich ob die Website in Form
und Inhalt mit konventionellem Fernsehen vergleichbar sei. So berücksichtigte sie
etwa Erwägungsgrund 24 der Richtlinie: „Ein typisches Merkmal der Abrufdienste
ist, dass sie „fernsehähnlich“ sind, d. h. dass sie auf das gleiche Publikum wie
Fernsehsendungen ausgerichtet sind …“. Im Vergleich zu etablierten
Fernsehprogrammen wie den BBC-Sendungen „Match of the Day“ oder „Football
Focus“ habe das Material von Everton TV weder einen einheitlichen Stil noch ein
einheitliches Format. Dem Material von Everton fehle es an der Kohärenz und
Konsistenz etwa von MUTV (Manchester United Television), das Programme mit
Moderatoren und ähnliche Formate wie eine konventionelle Fernsehpräsentation
anbiete.

Thema und Zuschauerzahl seien nicht relevant. Auch Faktoren, die über den
Hauptzweck und die Vergleichbarkeit mit dem linearen Fernsehen entscheiden,
seien weder erschöpfend noch maßgeblich. Allerdings könne sich audiovisuelles
Material von etwas, das einem anderen Zweck untergeordnet und somit kein
ODPS ist, in einen ODPS entwickeln, und in diesem Fall stehe der ATVOD eine
Gebühr zu.

Decision of Ofcom, Everton TV, 26 June 2013

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/enforcement/vod-services/Everton-TV.pdf

Entscheidung des Ofcom, Everton TV, 26. Juni 2013

ATVOD's notice of determination, Everton TV, 11 April 2012

http://www.atvod.co.uk/regulated-services/scope-determinations/everton-tv

Feststellungsbescheid der ATVOD, Everton TV, 11. April 2012
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